
KONSUMENTENSCHUTZBERICHT 2020

UNSERE ENERGIE 
SCHÜTZT IHRE RECHTE.

www.e-control.at





INHALT

Vorwort  5 

Einleitung 7

Kundenservice 10

> Anfragen und Beschwerden bei den Unternehmen 10
> Anfragen und Beschwerden bei der E-Control 10
> Rasche Reaktion und Pünktlichkeit der Energieversorgungsunternehmen   12
> Einfach zugängliche Informationen 14

Schlichtungsverfahren 15

Zahlungsschwierigkeiten 17

Energiearmut 21

> Energiearmut in Österreich im europäischen Vergleich 23
> Befreiungen von Ökostromförderkosten 24

Konsumentinnen und Konsumenten am Wort 26

Schlussfolgerungen 27



4

Abbildung 1 Anfragegründe bei der  Energie-Hotline der  E-Control, 2020 11
Abbildung 2 Kennzahlen des Konsumenten schutzes aus den Anforderungen der kommerziellen 
 Qualität an Netzbetreiber, 2020 13
Abbildung 3 Geschäftsfälle einlangend 2020 bei Verbraucherinnen und Verbrauchern nach Eingabegrund 15
Abbildung 4 Zentrale Kennzahlen zum Konsumentenschutz aus dem Endkunden-Monitoring, 
 Strom und Gas, 2020 18
Abbildung 5 Anzahl der monatlichen Abschaltungen wegen Verletzung vertraglicher Pflichten 
 bei Haushalten (Strom), 2017 bis 2020 und im  3-Jahres-Durchschnitt 19
Abbildung 6 Anzahl der monatlichen Abschaltungen wegen Verletzung vertraglicher Pflichten 
 bei Haushalten (Gas), 2017 bis 2020 und im  3-Jahres-Durchschnitt 19
Abbildung 7 Energiearmut nach energie verbrauchsrelevanten Merkmalen 22
Abbildung 8 Zwei Hauptindikatoren zu Energiearmut im  europäischen Vergleich 24

Abbildungsverzeichnis  

// Vorwort // Einleitung // Kundenservice // Schlichtungsverfahren // Zahlungsschwierigkeiten // Energiearmut // Konsumenten am Wort

 



5

// Schlussfolgerungen

VORWORT 

Der E-Control kommen zahlreiche Aufgaben 
im Bereich des Konsumentenschutzes zu. 
Dieser Bericht gibt einen Überblick über die 
Situation der Kundinnen und Kunden auf dem 
Strom- und Gasmarkt, stellt dar, welche The-
men im vergangenen Jahr dabei im Vorder-
grund standen, und gibt eine Einschätzung 
über die Wirksamkeit der Maßnahmen zum 
Schutz der Kundinnen und Kunden.

ANSPRECHPARTNERIN FÜR ALLE STROM- 
UND GASKUNDINNEN UND -KUNDEN
Die E-Control fungiert als zentrale Anlaufstelle 
für alle Strom- und Gaskunden in Österreich 
und stellt in dieser Rolle vielfältige Kontakt-
möglichkeiten zur Verfügung: Kundinnen und 
Kunden können sich über Telefon, E-Mail, Post, 
WhatsApp, das Online-Bulletin-Board „Frag 
doch die E-Control“ und diverse Webformula-
re mit ihren Fragen an die E-Control wenden. 
Zudem ist – soweit dies pandemiebedingt 
möglich ist – auch in Form von Ständen bei 
Publikumsmessen, Schulungen für Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter von sozialen Einrichtun-
gen, aber auch von sonstigen Multiplikatorin-
nen und Multiplikatoren, ein direkter Kontakt 
mit den Expertinnen und Experten einfach und 
kostenlos möglich. Die Schlichtungsstelle der 
E-Control ist ebenfalls im Dauereinsatz für die 
Anliegen der Strom- und Gaskundinnen und 
-kunden.

AUFSICHT ÜBER DIE ENERGIEMÄRKTE
Die E-Control ist darüber hinaus auch Auf-
sichtsbehörde für den Strom- und Gasmarkt. 

Durch die zahlreichen direkten Kundenkon-
takte, durch Medienbeobachtung und inten-
siven Kontakt mit der Branche kann rasch 
auf aktuelle Vorkommnisse am Markt re-
agiert werden. Neben der Vorab-Prüfung von 
Geschäftsbedingungen wird auch in Form 
von Schlichtungsverfahren oder sonstigen 
Aufsichtsverfahren in den Markt eingegriffen, 
wenn dies notwendig erscheint. Zudem wer-
den laufend konsumentenschutzrelevante 
Daten von den Marktteilnehmern erhoben, 
analysiert und in Berichten auch der Öffent-
lichkeit zur Verfügung gestellt. 

AUSGESTALTUNG DER
RAHMENBEDINGUNGEN 
Die E-Control hat als Verordnungsgeber und 
durch das Erlassen von Marktregeln unmit-
telbare Gestaltungsmöglichkeiten, auch in 
Bereichen, die für Konsumentinnen und 
Konsumenten unmittelbare Auswirkungen 
haben. Aber auch auf europäischer Ebene 
sowie bei der nationalen (Weiter-)Entwicklung 
der konsumentenschutzrechtlichen Rahmen-
bedingungen leistet die E-Control einen wich-
tigen Beitrag für einen kundenfreundlichen 
Markt. Neben sektorspezifischen Konsumen-
tenschutzregelungen bilden verständliche 
Energierechnungen, neue Teilhabemöglich-
keiten als aktive Kundinnen und Kunden am 
Energiemarkt und adäquate Rahmenbedin-
gungen für Menschen, die Schwierigkeiten 
haben, ihre Energierechnungen zu zahlen, 
dabei wichtige Schwerpunkte.
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TRANSPARENZ
Die E-Control bietet ein umfassendes Infor-
mationsangebot auf der Website an. Durch 
das Preisvergleichstool „Tarifkalkulator“ ga-
rantiert die E-Control flächendeckende und 
tagesaktuelle Preis- und Produktinformatio-
nen. Mit dem Ladestellenregister und dem 
Spritpreisrechner werden zusätzlich wichtige 
Tools für Kundinnen und Kunden im Energie-

bereich transparent und niederschwellig zur 
Verfügung gestellt. 

Gerade in schwierigen Zeiten steht die 
E-Control Kundinnen und Kunden bei allen 
Fragen zu Strom und Gas zuverlässig zur Ver-
fügung. Darauf können sich Konsumentinnen 
und Konsumenten auch künftig verlassen.

Dr. Wolfgang Urbantschitsch, LL.M. Prof. DI Dr. Alfons Haber, MBA 
Vorstand E-Control Vorstand E-Control
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// Schlussfolgerungen

EINLEITUNG

Wie wirksam sind bestehende Maßnahmen 
zum Schutz der Kundinnen und Kunden von 
Strom- und Gasversorgungsunternehmen? 
Welchen Schutz bieten spezifische Maßnah-
men für besonders schutzbedürftige Kundin-
nen und Kunden? Wie steht es um Abschal-
tungen von Strom und Gas, letzte Mahnungen 
und die Inanspruchnahme der Grundversor-
gung in Österreich?

Antworten auf diese und weitere Fragen 
gibt dieser Konsumentenschutzbericht, 
der sich auf § 28 E-ControlG stützt. Konsu-
mentenschutz wird dabei weit gedacht. Er 
beginnt beim Kundenservice der Energie-
versorgungsunternehmen, die durch die Be-
reitstellung wichtiger Informationen sowie 
rasche Reaktionen auf Fragen und Anträge 
der Kundinnen und Kunden einen ersten we-
sentlichen Beitrag zum Schutz im Sinne des 
einfachen, verständlichen, leistbaren und zu-
nehmend auch nachhaltigen sowie klimaneu-
tralen Bezugs von Strom und Gas liefern.

Eingangs zeigt daher dieser Bericht Häu-
figkeiten und Gründe für Anfragen und Be-
schwerden bei Verteilernetzbetreibern und 
Stromlieferanten bzw. Gasversorgern auf, die 
– in einigen Fällen – auch in Verfahren bei 
der Schlichtungsstelle der E-Control münden. 
Im Zentrum der Darstellung stehen dann die 
Kernmechanismen zum Schutz der Konsu-
mentinnen und Konsumenten in Österreich. 
Im Wesentlichen geht es hierbei um unter-

schiedliche Aspekte von Zahlungsschwierig-
keiten. Ein qualifiziertes Mahnverfahren sieht 
eine mehrmalige (zumindest zweimalige) 
Mahnung von zahlungssäumigen Kundinnen 
und Kunden vor, bevor weitere Schritte von 
Seiten der Unternehmen angekündigt und 
durchgeführt werden dürfen, wie in etwa Ab-
schaltungen oder auch Vertragsauflösungen. 
Die Berufung auf die Grundversorgung ist 
als weiteres Instrument für Konsumentinnen 
und Konsumenten gedacht, um – trotz finan-
zieller Engpässe – die weitere Versorgung mit 
Strom und Gas zumindest vorübergehend si-
cherstellen zu können. Vorauszahlungszähler 
werden ebenso als eine Chance betrachtet, 
Ausgaben für Energie besser unter Kontrolle 
haben zu können, indem größere Rückstände 
erst gar nicht angehäuft werden können.

Auch Auswertungen und Berichte zu Energiear-
mut werden thematisch dem Schutz der Kon-
sumentinnen und Konsumenten zugeordnet. 
Seit mehr als einem Jahrzehnt beschäftigt sich 
die E-Control mit dem Thema und hat dazu 
nicht nur eine Definition entwickelt, sondern 
auch mehrere Studien in Auftrag gegeben. Im 
Jahr 2020 hat Energiearmut an Fahrtwind in 
der politischen Auseinandersetzung aufgenom-
men – größtenteils aufgrund EU-Vorgaben. Die-
ser Bericht zeigt aktuelle Entwicklungen dazu, 
die vor allem auf Definition und Messung von 
Energiearmut abzielen, bevor es an die Erarbei-
tung von wirksamen Maßnahmen gegen Ener-
giearmut geht.
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Auch kommen die Konsumentinnen und Kon-
sumenten selbst zu Wort. Welche Wahrneh-
mungen finden sich in der österreichischen 
Bevölkerung zum Konsumentenschutz bei 
Strom und Gas? Der Bericht geht auf aktuel-
le Ergebnisse aus Umfragen ein, welche die 
E-Control im Laufe des Jahres bei diversen 
Anlässen durchführen ließ.

Schließlich geht der Bericht auf die Wirksam-
keit der bestehenden Maßnahmen ein und 
zeigt auf, wo und welche Herausforderungen 
im Konsumentenschutz in den nächsten Jah-
ren bestehen könnten.

ZUSAMMENFASSUNG
Der vorliegende Bericht bietet also eine Über-
sicht über die Ergebnisse der Überwachung 
und Bewertung der Wirksamkeit des Konsu-
mentenschutzes im durch die Corona-Pande-
mie geprägten Jahr 2020. 

Während österreichische Strom- und Gas-
kundinnen und -kunden eine Vielzahl von 
Fragen an Energieunternehmen und die 
E-Control richteten, kam es 2020, wie schon 
in den Vorjahren, zu verhältnismäßig wenig 
Beschwerden und Schlichtungsverfahren. 
Hauptthemen waren, ebenfalls wie schon frü-
her, rechnungsrelevante Aspekte sowie Zah-
lungsschwierigkeiten, gefolgt von An- bzw. Ab-
meldung, Qualität und Netzanschlussfragen.

Auch aufgrund eines freiwilligen Verzichts der 
Energieunternehmen von Ende März bis Ende 

Juni 2020 reduzierte sich die Abschaltrate 
wegen Verletzung vertraglicher Pflichten in 
der Strom- und Gasversorgung sehr deutlich. 
Trotz zusätzlicher Herausforderungen haben 
die Berufung auf Grundversorgung oder die 
Verwendung eines Vorauszahlungszählers 
aber nicht an Popularität gewonnen. Ebenso 
stagnierten Befreiungen von der Bezahlung 
der Ökostromförderbeiträge. 

Eine multidimensionale Messung von Ener-
giearmut hat erstmals gezeigt, dass Haushal-
te in unterschiedlichen Umständen dennoch 
ähnliche Erfahrungen machen können – je 
nachdem, ob sie hohe Energiekosten in Kauf 
nehmen oder auf Energie aufgrund fehlender 
finanzieller Mittel verzichten müssen. Diese 
Erkenntnisse gilt es, in der Etablierung einer 
Definition und Messung von Energiearmut 
und der Entwicklung von gegensteuernden 
Maßnahmen zu berücksichtigen.

Ergebnisse der Analysen zur kommerziellen 
Qualität weisen insbesondere Gas-Netzbe-
treibern ein sehr gutes Zeugnis im Jahr 2020 
aus. Im Strombereich zeigt sich ein ähnlich 
erfreuliches Bild, wobei es in einzelnen Fäl-
len zu Nichterfüllung von Standards kam: Bei 
kleinen Netzbetreibern waren dadurch aber 
nur sehr wenige Kundinnen und Kunden be-
troffen.

Konsumentinnen und Konsumenten wün-
schen sich auch in den kommenden Jahren 
weiterführende Informationen zum eigenen 

// Vorwort // Einleitung // Kundenservice // Schlichtungsverfahren // Zahlungsschwierigkeiten // Energiearmut // Konsumenten am Wort
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Stromverbrauch. Das geht aus einer von der 
E-Control in Auftrag gegebenen Umfrage zum 
Thema Smart Meter hervor. Eine Mehrheit 
steht Smart Meter demnach positiv gegen-
über und sieht vor allem im Entfall des Strom-
ablesens, einer höheren Messgenauigkeit 
und der Eigenkontrolle des Verbrauchs die 

Vorteile der digitalen Technologie. Eine klei-
ne Minderheit äußert Ablehnung, vor allem 
aufgrund von Befürchtungen betreffend einer 
möglichen Überwachung, fehlender Datensi-
cherheit und einer Gefährdung durch Angriffe 
auf das Datensystem.

// Schlussfolgerungen
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KUNDENSERVICE

Konsumentenschutz beginnt im qualitativ 
hochwertigen Kundenservice der Verteilernetz-
betreiber und Energieversorgungsunterneh-
men. Neben der Sicherstellung von Versorgung 
mit Strom bzw. Gas sind Energieversorgungs-
unternehmen auch verpflichtet, bestimmte 

Anforderungen im Kundenservice einzuhalten. 
Dazu gehören vor allem rasche Reaktionen auf 
Anfragen und Beschwerden einerseits, aber 
ebenso rasche Bearbeitung diverser Anträge, 
Termineinhaltungen und das Verfügbarma-
chen von Informationen andererseits.

Energieversorgungsunternehmen tragen mit 
wichtigen, einfachen und richtigen Informa-
tionen auf Anfragen bereits wesentlich zum 
Schutz der Konsumentinnen und Konsumenten 
bei. Nach Angaben der Verteilernetzbetreiber 
und Energieversorger gemäß der Elektrizitäts-
Monitoring-Verordnung (EMo-V) und der Gas 
Monitoring-Verordnung (GMO-VO) haben diese 
im Jahr 2020 rund 3,5 Millionen Anfragen im 
Strom- und 1 Million Anfragen im Gasbereich 
erhalten. Rund 42% davon betrafen verrech-
nungsrelevante Aspekte, 6% technische Anlie-
gen und 52% wiesen auf sonstige Gründe hin.

Manchmal sind Meinungsverschiedenheiten 
nicht zu vermeiden und es kommt zu Be-

schwerden und Streitigkeiten. Im Jahr 2020 
haben Verteilernetzbetreiber und Energiever-
sorger 36.345 Beschwerden im Strom- und 
7.123 Beschwerden im Gasbereich regist-
riert. Trotz der oftmals schwierigen Abgren-
zung liefert das Verhältnis der Anzahl von 
Anfragen und Beschwerden (auf 98 Anfragen 
bei Strom und 147 bei Gas kommt jeweils 
eine Beschwerde) ein starkes Indiz dafür, 
dass das Kundenservice der Energieversor-
gungsunternehmen eine erste Anlaufstelle 
darstellt. Dadurch kann ein Großteil der Anlie-
gen der Konsumentinnen und Konsumenten 
weitestgehend zufriedenstellend beantwortet 
werden.

Konsumentinnen und Konsumenten können 
die E-Control über eine Vielzahl von Kommu-
nikationskanälen kontaktieren, um Antwor-
ten auf ihre Fragen rund um Strom und Gas 

zu bekommen. Sowohl als zentrale Informa-
tions- als auch als Schlichtungsstelle erfährt 
die E-Control so einerseits von Fragen der 
Konsumentinnen und Konsumenten und an-

// Vorwort // Einleitung // Kundenservice // Schlichtungsverfahren // Zahlungsschwierigkeiten // Energiearmut // Konsumenten am Wort
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dererseits von einer Vielzahl von einzelnen 
oder auch gehäuft auftretenden Problemen 
zwischen Konsumentinnen bzw. Konsumen-
ten und den Energieunternehmen.

DIE E-CONTROL ALS ZENTRALE 
INFORMATIONSSTELLE FÜR KONSUMEN-
TINNEN UND KONSUMENTEN
Im Rahmen ihrer Funktion als zentrale Infor-
mationsstelle betreibt die E-Control bereits seit 
dem Jahr 2001 eine Hotline für Konsumentin-
nen und Konsumenten. Das Team der Energie-
Hotline bearbeitet dabei aber nicht nur telefo-
nische Anfragen und Beschwerden, es steht 
auch über diverse schriftliche Kanäle mit Rat 
und Tat zur Seite. Insgesamt wurden im Jahr 
2020 3.436 telefonische und 1.180 schriftli-
che Eingänge bearbeitet. 

An der Energie-Hotline werden hauptsächlich 
Fragen mit wettbewerblichem oder abrech-
nungsrelevantem Fokus eingebracht. Der Ta-
rifkalkulator, das wichtigste Online-Tool der 
E-Control, spielt bei der Unterstützung beim 
Wechsel des Stromlieferanten oder Gasver-
sorgers eine besondere Rolle. Fragen rund 
um die Handhabung dieses Preisvergleichs-
tools, den Ablauf eines Lieferantenwechsels 
oder der An- bzw. Abmeldung werden an die 
Energie-Hotline besonders häufig gestellt.

Im wettbewerblichen Kontext wird auch im-
mer stärker das Thema Überschusseinspei-
sung und Produktvergleiche dazu über den 
Tarifkalkulator der E-Control nachgefragt. Im 
Jahr 2020 nahmen besonders viele Konsu-
mentinnen und Konsumenten das Service der 

// Schlussfolgerungen

Quelle: E-Control

ANFRAGEGRÜNDE ENERGIE-HOTLINE 2020

Abbildung 1
Anfragegründe bei der 
 Energie-Hotline der  E-Control, 
2020
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E-Control in Anspruch und ließen sich einen 
Preisvergleich für ihren nicht selbst ver-
brauchten Sonnenstrom berechnen.

Im Jahr 2020 hatte auch die COVID-19-Pan-
demie Auswirkungen auf Themen, die an der 
Energie-Hotline eingebracht wurden. Durch 
den Abschaltverzicht der Energiewirtschaft im 
Frühjahr konnte bei etlichen Haushalten eine 
Abschaltung aufgrund von Zahlungsschwie-
rigkeiten abgewendet werden. Während und 
nach dem Auslaufen der Vereinbarung wur-
den die Betroffenen durch die E-Control auf-
geklärt, welche Schritte sie setzen können, 
um nicht von einer Abschaltung bedroht zu 
werden oder um eine Wiedereinschaltung zu 
bewirken.

DIE SCHLICHTUNGSSTELLE 
DER E-CONTROL
Bei der Schlichtungsstelle der E-Control 
langten im Berichtsjahr 2020 insgesamt 

1.267 Eingaben von Verbraucherinnen und 
Verbrauchern im Sinne des Konsumenten-
schutzgesetzes (KSchG) ein, wie auch aus 
dem einschlägigen Tätigkeitsbericht der 
Schlichtungsstelle1 hervorgeht (für weite-
re Details siehe Seite 15). Davon entfallen 
614 Geschäftsfälle auf Anfragen (48%) und 
350 Geschäftsfälle auf Beschwerden (28%). 

Unklarheiten und Beschwerden zur Rech-
nung, Zahlungsschwierigkeiten (insbeson-
dere Abschaltung) und Probleme mit der 
An- und Abmeldung von Energiebezugsanla-
gen dominierten die Themen im Berichtsjahr 
2020. Ein Vergleich dieser Angaben zu Anfra-
gen und Beschwerden bei Schlichtungsstel-
le und Energie-Hotline mit jenen der Vertei-
lernetzbetreiber und Energieversorger zeigt 
somit, dass nur ein kleiner Teil der Anfragen 
und Beschwerden an die Regulierungsbehör-
de direkt gestellt wird. 

1 www.e-control.at/taetigkeitsberichte-der-schlichtungsstelle

// Vorwort // Einleitung // Kundenservice // Schlichtungsverfahren // Zahlungsschwierigkeiten // Energiearmut // Konsumenten am Wort

 

Ein weiteres Element eines hochwertigen 
Kundenservices ist die Notwendigkeit rascher 
Reaktionen auf Anliegen der Kundinnen und 
Kunden. In Verordnungen zur Netzdienst-
leistungsqualität wird sowohl für Strom- als 
auch Gas-Verteilernetzbetreiber eine Reihe 

von Standards der sogenannten kommerziel-
len Qualität festgeschrieben (vgl. Netzdienst-
leistungsverordnung Strom und Gasnetz-
dienstleistungsverordnung). Dazu zählen vor 
allem kurze Reaktionszeiten auf Anfragen, 
Beschwerden und Anträge der Kundinnen und 

Rasche Reaktion und Pünktlichkeit der 
Energieversorgungsunternehmen
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2 www.e-control.at/kommerzielle-qualität-der-netzdienstleistung

// Schlussfolgerungen

Kunden. Ebenso fallen die Einhaltung von ver-
einbarten Terminen sowie das Zurverfügung-
stellen relevanter Konsumentenschutzinfor-
mationen darunter.

Abbildung 2 zeigt den Erfüllungsgrad der 
jeweiligen Anforderung an die rasche Be-
arbeitung von Anfragen und Beschwerden, 
Anträge, Zählereinbauten, Inbetriebnahmen 
von Messeinrichtungen, Rechnungslegung 
und Rechnungskorrekturen. Anfragen und 
Beschwerden müssen innerhalb von fünf Ar-
beitstagen beantwortet sein, auf Anträge ist 
generell innerhalb von 14 Tagen zu reagieren. 
Netzrechnungen müssen spätestens sechs 
Wochen nach Ablesung, Versorgerwechsel 
oder Vertragsbeendigung an Netzkundinnen 

und -kunden übermittelt werden. Sowohl 
bei Strom als auch bei Gas weisen höchste 
Erfüllungsgrade dieser Anforderungen bzw. 
Standards darauf hin, dass Haushalte nur 
vereinzelt länger auf eine Reaktion des Netz-
betreibers warten müssen als rechtlich vor-
gesehen. Insbesondere zeigt sich aber auch, 
dass das geltende Abschaltungsverbot an 
Freitagen oder Tagen vor Feiertagen zu 100% 
eingehalten wird. Der Großteil der Strom- 
bzw. Gassperren aufgrund von Verletzung 
vertraglicher Pflichten (insb. Zahlungsverzug) 
sind weder vor Wochenenden noch vor Feier-
tagen erfolgt. Weitere Details finden sich in 
den veröffentlichten einschlägigen Berichten 
zur kommerziellen Qualität2 der Verteilernetz-
betreiber auf der Website der E-Control.

KENNZAHLEN ANFORDERUNGEN DER KOMMERZIELLEN QUALITÄT 2020

Quelle: E-Control

Abbildung 2
Kennzahlen des 
Konsumenten schutzes aus 
den Anforderungen der 
kommerziellen Qualität an 
Netzbetreiber, 2020
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Die Verordnungen zur Netzdienstleistungs-
qualität sehen als weitere Kriterien der kom-
merziellen Qualität vor, dass Strom- und Gas-
Verteilernetzbetreiber zentrale Informationen 
einfach und schnell zugänglich auf deren 
Websites für Konsumentinnen und Konsu-
menten zur Verfügung stellen. Neben allge-
meinen Informationen müssen sich dort spe-
zifische Möglichkeiten zur Selbstablesung, 

Zugang zu verrechnungsrelevanten Daten, 
Sicherheitsaspekte bei Gas (z.B. Gas-Notruf-
nummer), Qualitätskennzahlen der Netzbe-
treiber und Ähnliches finden. Auch dies ist 
in fast allen Fällen gewährleistet. Allerdings 
muss einschränkend erwähnt werden, dass 
mehrere der sehr kleinen Verteilernetzbetrei-
ber keine eigene Website betreiben.

Einfach zugängliche Informationen
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// Schlussfolgerungen

SCHLICHTUNGS-
VERFAHREN 

Die Schlichtungsstelle der E-Control ist für  
Streitigkeiten zwischen Elektrizitäts- und Erd-
gasunternehmen sowie deren Kundinnen und 
Kunden zuständig (§ 26 E-ControlG). Darüber 
hinaus ist die Schlichtungsstelle der E-Control 
eine nach dem Alternative-Streitbeilegung-
Gesetz (AStG) staatlich anerkannte Verbrau-
cherschlichtungsstelle in Österreich (§ 4 Abs 
1 Z 1 AStG). Ihr Auftrag ist es, in Streit- und 
Beschwerdefällen zwischen Verbraucherin-
nen bzw. Verbrauchern und in Österreich nie-
dergelassenen Elektrizitäts- und Erdgasun-
ternehmen zu vermitteln und zu versuchen, 
eine zufriedenstellende Lösung zwischen den 
Verfahrensparteien zu erreichen. Die mit der 
Verfahrensführung betrauten Schlichterinnen 

und Schlichter üben ihre Ämter unabhängig 
und unparteiisch aus.

Bei der Schlichtungsstelle langten im Be-
richtsjahr 2020 insgesamt 1.267 Eingaben 
von Verbraucherinnen und Verbrauchern 
im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes 
(KSchG) ein. Davon entfallen 303 (24%) auf 
Schlichtungsanträge und können somit als 
Streitfälle zwischen Verbraucherinnen bzw. 
Verbrauchern und Energieversorgungsunter-
nehmen gewertet werden. Den Schlichtungs-
anträgen liegt – im Gegensatz zur Beschwer-
de – bereits der Wunsch nach Aufnahme der 
Vermittlungstätigkeit zugrunde.

Abbildung 3
Geschäftsfälle einlangend 
2020 bei Verbraucherinnen  
und Verbrauchern nach 
Eingabegrund

Anfrage

Beschwerde

Schlichtungsanträge

Quelle: E-Control
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Abbildung 3 zeigt, dass sich im Jahr 2020 
Verbraucherinnen und Verbraucher insbe-
sondere wegen Unklarheiten und Problemen 
zur Rechnung sowie wegen Zahlungsschwie-
rigkeiten an die Schlichtungsstelle wandten. 
So wurden Angaben zu Verbräuchen von Ver-
braucherinnen und Verbrauchern oft kritisch 
hinterfragt und angezweifelt, genauso führten 
rechnerische Ermittlungen von Zählerständen 
zu einer Reihe von Schlichtungsverfahren. In 
Fällen von Zahlungsschwierigkeiten handelt 
es sich zumeist um Streitpunkte zu Abschal-
tung, Mahnung/Inkasso, Grundversorgung, 
Sicherheitsleistungen und Prepaymentzäh-
lern. Eingaben zum Thema Energiepreis und 
Smart Meter vervollständigen das Bild zu Ge-
schäftsfällen bei der Schlichtungsstelle.

Ein weiterer Themenkomplex bei der Schlich-
tungsstelle stellt die „Qualität“ der Dienstleis-
tungen der Strom- und Gasunternehmen dar. 
Dabei kann man „kommerzielle Qualität“ und 

„technische Qualität“ unterscheiden. Unter 
„kommerzieller Qualität“ werden Beschwer-
den über das Kundenservice von Lieferanten 
und Netzbetreibern verstanden. Dies betrifft 
verspätete Rechnungslegungen, verspätete 
Auszahlungen von Guthaben, lange Beantwor-
tungszeiten von Anfragen und Beschwerden 
sowie die Erreichbarkeit von Kundenservice-
Stellen generell. Unter „technische Qualität“ 
fallen Beschwerden über Spannungsschwan-
kungen, Stromausfälle und Schäden an Elek-
trogeräten nach Netztrennungen. Zu beob-
achten war auch, dass Eingaben zum Thema 
Netzanschluss, insbesondere im Zusammen-
hang mit der Errichtung von Einspeiseanla-
gen, zunahmen.

Detaillierte Informationen zu den Schlich-
tungsverfahren finden sich in den Berichten 
der Schlichtungsstelle und auf der Website 
der E-Control.3

// Vorwort // Einleitung // Kundenservice // Schlichtungsverfahren // Zahlungsschwierigkeiten // Energiearmut // Konsumenten am Wort

 

3 www.e-control.at/schlichtungsstelle
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ZAHLUNGS-
SCHWIERIGKEITEN 

// Schlussfolgerungen

Zentrale Schutzmechanismen für Konsumen-
tinnen und Konsumenten liegen in besonde-
ren Vorkehrungen für den Fall der (teilwei-
sen) Nichtzahlung von Energierechnungen. 
So sieht sowohl § 82 Abs 3 ElWOG 2010 als 
auch § 127 Abs 3 GWG 2011 vor, dass ein 
qualifiziertes Mahnverfahren einer möglichen 
Abschaltung wegen Verletzung vertraglicher 
Gründe vorausgehen muss. Das heißt, dass 
Haushalte zumindest zweimal schriftlich unter 
der Einhaltung einer mindestens 14-tägigen 
Zahlungsfrist zu mahnen sind, wobei die zwei-
te (letzte) Mahnung sogar mittels eingeschrie-
benen Briefs zu erfolgen hat. Zusätzlich muss 
diese zweite Mahnung Informationen über die 
Kosten und Folgen der weiteren Nichtzahlung 
und einer Abschaltung beinhalten.

Geschieht nichts Weiteres, erfolgt in der Re-
gel eine Abschaltung der zahlungssäumigen 
Kundinnen und Kunden. Energieversorgungs-
unternehmen steht es dabei frei, entweder 
die bestehenden Verträge (sowohl Netznut-
zungsvertrag als auch Liefervertrag) aufzu-
lösen oder die eigene Leistung (Netznutzung 
und/oder Belieferung mit Strom und/oder 
Gas) auszusetzen. Im ersten Fall erfolgt die 
Abschaltung wegen Verletzung vertraglicher 
Pflichten nur dann, wenn die Kundinnen und 
Kunden innerhalb weniger Tage keinen neuen 
Liefervertrag mit einem (anderen) Lieferanten 
bzw. Versorger vorweisen können – der Ab-
schaltgrund liegt sodann in einer Verletzung 
des Netznutzungsvertrags aufgrund des Man-
gels eines dafür notwendigen Liefervertrags. 

Vertragsleistungen können aber von den Ener-
gieversorgungsunternehmen auch bloß vorü-
bergehend ausgesetzt werden, ohne dass die 
Vertragsverhältnisse selbst beendet werden. 
In diesen Fällen wird die Netznutzung und/
oder Belieferung nicht erbracht, solange offe-
ne Forderungen bestehen. Erst nach Zahlung 
(oder einer anderen Vereinbarung) erbringen 
dann in der Regel jeweils beide Vertragspar-
teien wieder ihre Leistungen.

Die Grundversorgung nach § 77 ElWOG 2010 
und § 124 GWG 2011 sieht einen Kontra-
hierungszwang für Energieversorgungsunter-
nehmen gegenüber Haushalten (und Klein-
unternehmen) vor, wenn sich diese darauf 
berufen. Eine solche Berufung bedarf zwar 
rechtlich keiner Begründung, wird faktisch 
aber vor allem bei Zahlungsrückständen von 
Nutzen sein. Durch die Berufung auf Grund-
versorgung wird ein neues Vertragsverhältnis 
mit den Energieversorgungsunternehmen 
begründet. Das frühere Vertragsverhältnis 
wird beendet und daraus noch bestehende 
Verpflichtungen können der Leistungserbrin-
gung aus dem neuen Vertrag nicht entgegen-
gestellt werden – allerdings bleiben diese 
bestehen und können gerichtlich geltend ge-
macht werden.

Der Energiepreis in der Grundversorgung darf 
nicht höher sein als jener Energiepreis, wel-
chen die (relative) Mehrheit der Kundinnen 
und Kunden des Energielieferanten gegen-
wärtig bezahlt. Eine Sicherheitsleistung bis 
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zur Höhe des Teilbetrags für ein Monat darf 
verlangt werden, die nach sechs Monaten 
ohne Zahlungsverzug zurückzubezahlen ist. 
Bei neuerlichem Zahlungsverzug innerhalb 
der Grundversorgung ist wiederum ein qualifi-
ziertes Mahnverfahren einzuleiten und durch-
zuführen. Kundinnen und Kunden haben aber 
bei Androhung einer Abschaltung das Recht 
auf Vorauszahlung mittels Prepaymentzah-
lung, d.h., sie können einen Vorauszahlungs-
zähler (Prepaymentzähler) verlangen.

Gerade für die Berufung auf die Grundversor-
gung liefert der Tätigkeitsbericht der Schlich-
tungsstelle weitere qualitative Informatio-
nen zu Abwicklungsproblemen. Dort ergibt 
sich der Eindruck, dass folgende Probleme 
gehäuft auftreten: 1) Verweigerung des Ab-
schlusses eines Grundversorgungsvertrages 
unter Berufung auf das jeweilige Landesaus-
führungsgesetz; 2) Ablehnung der Neuanmel-
dung durch den Netzbetreiber aufgrund eines 

noch aufrechten Energieliefervertrages für 
die gegenständliche Anlage sowie 3) Ableh-
nung der Grundversorgung durch den Netz-
betreiber, wenn die Kundin oder der Kunde 
beim Energielieferanten nicht in der Grund-
versorgung ist.

Abbildung 4 liefert die wesentlichen Kennzah-
len zu den zentralen Konsumentenschutzan-
gelegenheiten für Strom und Gas für das Jahr 
2020. Während fast 277.000 letzte Mahnun-
gen von Verteilernetzbetreibern und Strom-
lieferanten in Folge nicht gezahlter Stromvor-
schreibungen und/oder -rechnungen erfolgt 
sind, mussten Verteilernetzbetreiber und 
Gasversorger ihre Kundinnen und Kunden 
insgesamt ca. 77.000 Mal letztmahnen.

Abbildung 4 zeigt ebenso eindeutig, dass es 
nur in einem Bruchteil der Fälle zu Abschal-
tungen wegen Verletzung vertraglicher Pflich-
ten kommt. Gerechnet auf die Anzahl der 

// Vorwort // Einleitung // Kundenservice // Schlichtungsverfahren // Zahlungsschwierigkeiten // Energiearmut // Konsumenten am Wort

 

KENNZAHLEN ENDKUNDEN-MONITORING 2020

Quelle: E-Control

Abbildung 4
Zentrale Kennzahlen zum 
Konsumentenschutz aus 

dem Endkunden-Monitoring, 
Strom und Gas, 2020

Letzte Mahnungen 

Abschaltungen wegen Verletzung 
vertraglicher Pflichten

 … davon bei Aussetzung

 … davon bei Vertragsauflösung

Wiederherstellungen der Belieferung 

Berufungen auf Grundversorgung 

Vorauszahlungszähler

  276.877   76.794 

  15.449   2.975 
 

  8.404   1.101 

  7.045   1.874 

  8.780   1.202 

  873   91 

   1.662    141 

Strom
AnzahlSchutzmechanismen für Haushalte

Gas
Anzahl
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Abbildung 5
Anzahl der monatlichen 
Abschaltungen wegen 
Verletzung vertraglicher 
Pflichten bei Haushalten 
(Strom), 2017 bis 2020 und 
im  3-Jahres-Durchschnitt

Quelle: E-Control

MONATLICHE ABSCHALTUNGEN WEGEN VERLETZUNG VERTRAGLICHER PFLICHTEN 
BEI HAUSHALTEN (STROM)
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Abbildung 6
Anzahl der monatlichen 
Abschaltungen wegen 
Verletzung vertraglicher 
Pflichten bei Haushalten 
(Gas), 2017 bis 2020 und im 
 3-Jahres-Durchschnitt

Quelle: E-Control

MONATLICHE ABSCHALTUNGEN WEGEN VERLETZUNG VERTRAGLICHER PFLICHTEN 
BEI HAUSHALTEN (GAS)
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Zählpunkte entsprechen 15.449 Abschaltun-
gen wegen Verletzung vertraglicher Pflichten 
bei Strom einer jährlichen Abschaltrate von 
0,30%. Aufgrund zum Großteil freiwilliger 
Verpflichtungen der Energieversorgungsun-
ternehmen während der Corona-Pandemie 
2020 liegt die Abschaltrate damit deutlich 
unter dem langjährigen Mittel.

Ebenso entsprechen 2.975 Abschaltungen 
bei Gas einer vergleichsweise niedrigen Ab-
schaltrate von 0,25% im langjährigen Be-
trachtungszeitraum. In Fällen der Abschaltun-
gen wegen Verletzung vertraglicher Pflichten 
bei Aussetzung kommt es statistisch gesehen 
allerdings wieder in allen Fällen zur Fortset-
zung der Belieferung, wie die Angaben zu An-

zahl der Wiederherstellung der Belieferung 
nach Abschaltung bei Aussetzung zeigen. 
Ebenso geht aus Abbildung 4 hervor, dass 
Berufungen auf Grundversorgung und Vor-
auszahlungszähler sehr selten in Österreich 
zum Einsatz kommen.

Die Abbildungen 5 und 6 zeigen den jährli-
chen Trend bei Abschaltungen wegen Verlet-
zung vertraglicher Pflichten sowohl bei Strom 
als auch bei Gas. Wie bereits erwähnt, kam 
es 2020 zu deutlich weniger Abschaltungen 
wegen Verletzung vertraglicher Pflichten – 
nicht zuletzt aufgrund einer branchenweiten 
Vereinbarung im März 2020, um pandemie-
bedingt Haushalte vor Strom- und Gassperren 
zu schützen.

// Vorwort // Einleitung // Kundenservice // Schlichtungsverfahren // Zahlungsschwierigkeiten // Energiearmut // Konsumenten am Wort

 



21

// Schlussfolgerungen

ENERGIEARMUT

In den EU-Richtlinien zu Energieeffizienz (EU) 
2018/844 und dem Elektrizitätsbinnenmarkt 
(EU) 2019/944 wird Energiearmut zuneh-
mend größere Aufmerksamkeit geschenkt. 
Österreich muss, wie alle anderen Mitglied-
staaten der EU auch, zukünftig eine Definition 
und Messung von Energiearmut vorweisen. 
Im Falle eines erheblichen Ausmaßes von 
Energiearmut muss laut EU ein Maßnahmen-
plan dagegen entwickelt werden. 

Die E-Control beschäftigt sich schon seit 2009 
mit dem Konzept der Energiearmut. Seit 2012 
gibt es dazu einen Definitionsvorschlag, nach 
dem energiearme Haushalte über ein Einkom-
men unter der Armutsgefährdungsschwelle 
verfügen, aber überdurchschnittlich hohe 
Energieausgaben im Haushalt begleichen 
müssen. Zwischenzeitlich haben Studien
gezeigt, dass nach dieser Definition circa 
3% der österreichischen Bevölkerung als 
energiearm betrachtet werden müssen. Mit 
durchschnittlichen jährlichen Energiekosten 
von EUR 2.530 bei einem durchschnittli-
chen jährlichen Haushaltseinkommen von 
EUR 12.670 müssen diese Personen rund 
20% ihrer Einnahmen für Strom und Wärme 
aufwenden (vgl. Statistik Austria 20194). Da-
bei handelte es sich überdurchschnittlich oft 
um Ein-Personen-Haushalte mit geringerer 
Bildung, die in älteren Gebäuden wohnen.

Angeregt durch die aktuelle Diskussion hat 
die E-Control eine weitere Studie bei der Sta-
tistik Austria5 beauftragt, die das Verständnis 
von Energiearmut weiterentwickelt. Neben ei-
ner Gegenüberstellung von Einkommen und 
Energieausgaben versucht die neue Studie 
nun auch Auswertungen der Lage von Haus-
halten, die es sich nach eigenen Angaben 
finanziell nicht leisten können, die Wohnung 
angemessen zu beheizen. 

Rund 115.500 Haushalte, oder 3%, sind 
demnach energiearm, weil sie ein Haushalts-
einkommen unter der Armutsgefährdungs-
schwelle (EUR 15.147 im Jahr 2019) haben 
sowie überdurchschnittlich hohe Energie-
ausgaben (EUR 1.720 oder mehr) tätigen 
müssen. Nach der subjektiven Erfassung der 
Nicht-Leistbarkeit der angemessen beheizten 
Wohnung sind 2,4%, oder 94.000 Haushalte, 
von Energiearmut betroffen.

Die Studie zeigt, dass beide Ausprägungen 
der Energiearmut in den gleichen Bevölke-
rungsgruppen jeweils überdurchschnittlich 
oft anzutreffen sind. Dies trifft insbesondere 
für Haushalte mit geringerer Bildung zu. Da-
rüber hinaus sind aber auch Ein-Personen-
Haushalte, Haushalte in Mehrparteienhäu-
sern, in kleineren Wohnungen, in Miete und 
in älteren Gebäuden jeweils stärker betroffen 

4 www.e-control.at/publikationen/fachpublikationen-endkunden
5 https://www.statistik.at/web_de/services/publikationen/15/index.html?
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als die Gesamtbevölkerung. Noch interessan-
ter erweist sich allerdings die Betrachtung 
dieser Haushalte nach energieverbrauchsre-
levanten Merkmalen.

Gemäß Abbildung 7 gibt es bereits wahr-
nehmbare Unterschiede zwischen den bei-
den Gruppen bei der Gebäudegröße, wo ein 
deutlicher höherer Prozentsatz der energie-
armen Haushalte, die sich nicht genügend 
Energie leisten können (81%), in Mehrpartei-
enhäusern wohnt als in der anderen Gruppe 
von energiearmen Haushalten nach Einkom-

men/Energieausgaben (55%). Bei der Nutz-
fläche gibt es Ähnliches zu beobachten. Am 
deutlichsten weisen die Ergebnisse aber da-
rauf hin, dass das Rechtsverhältnis an der 
Wohnung (Eigentum oder Miete) besonders 
entscheidend dafür sein könnte, welche Fa-
cette von Energiearmut die Folge ist. Unge-
fähr 42% der energiearmen Haushalte mit 
geringem Einkommen und hohen Energieaus-
gaben wohnen in Eigentumswohnungen oder 
-häusern, während dies nur 14% der energie-
armen Haushalte tun, die es sich nicht leisten 
können, die Wohnung angemessen zu behei-

// Vorwort // Einleitung // Kundenservice // Schlichtungsverfahren // Zahlungsschwierigkeiten // Energiearmut // Konsumenten am Wort

 

Quelle: Statistik Austria, Mikrozensus Energie 2017/2018 – Energiearmut, EU-SILC 2019

Für 0,7% der nicht-energiearmen und 4% der energiearmen Haushalte laut EU-SILC stehen keine Werte zur 
Nutzfläche zur Verfügung. Für 2,9% der nicht-energiearmene und 7,7% der energiearmen Haushalte laut 
EU-SILC stehen keine Werte zum Gebäudealter zur Verfügung.

ENERGIEARMUT NACH ENERGIEVERBRAUCHSRELEVANTEN MERKMALEN

Abbildung 7
Energiearmut nach energie-

verbrauchsrelevanten 
Merkmalen
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zen. Einen geringeren Einfluss auf die spezi-
fische Ausprägung von Energiearmut scheint 
hingegen das Gebäudealter zu haben. Beide 
Gruppen wohnen in etwa zu gleichen Anteilen 
in Gebäuden, die bis 1960 errichtet worden 
sind. Aufgrund der geringen Gruppengröße 
der Haushalte gemäß diesen beiden Messun-
gen von Energiearmut (3% vs. 2,4%) und den 
unterschiedlichen methodischen Designs der 
zugrundeliegenden Erhebungen ist davon 
auszugehen, dass nur sehr deutliche Unter-
schiede in Zukunft auch statistisch nachge-
wiesen werden können.

Die wichtigste Schlussfolgerung aus der Stu-
die der Statistik Austria ist, dass Haushalte 
in unterschiedlichen Wohnsituationen und 
mit geringem Einkommen unterschiedlich 
auf einen hohen Energiebedarf reagieren und 
damit verschiedene Wege der Energiearmut 
beschreiten könnten. Das bedeutet, dass es 
neben einer breiten Definition, die diese und 
weitere Facetten von Energiearmut einge-
hend berücksichtigt, eben auch mehrere Indi-
katoren und dementsprechend unterschiedli-

che Maßnahmen braucht, um Energiearmut 
erfolgreich zu bekämpfen.

Im Zuge der Umsetzung der Vorgaben aus 
Brüssel erweist es sich als sinnvoll, Energie-
armut breiter zu definieren und damit jene 
Haushalte zu erfassen, die über ein Einkom-
men unter der Armutsgefährdungsschwelle 
verfügen, gleichzeitig aber Schwierigkeiten 
haben, sich die notwendigen Ausgaben für 
Haushaltsenergie leisten zu können.

Eine mehrdimensionale Erfassung von Ener-
giearmut sollte objektive Indikatoren, wie 
entweder sehr hohe oder sehr geringe Ener-
gieausgaben, mit subjektiven Indikatoren wie 
etwa die Nicht-Leistbarkeit des Heizens oder 
offene Energieschulden kombinieren. Wirk-
same Maßnahmen würden dann an den un-
terschiedlichen Ursachen von Energiearmut 
anknüpfen und verhindern, dass betroffene 
Haushalte von der klimaneutralen Energie-
zukunft ausgeschlossen oder sogar dadurch 
weiter „abgehängt“ werden. 

Auch auf europäischer Ebene laufen Bemü-
hungen, Daten zu Energiearmut zu sammeln 
und zu harmonisieren. So stellen der Energy 
Poverty Advisory Hub6 (vormals EU Energy 
Poverty Observatory) bzw. Eurostat Daten zur 

Verfügung. Unter den Hauptindikatoren, wel-
che für europaweite Vergleiche dienlich sein 
sollen, finden sich zwei Indikatoren, welche 
Einkommen und Energieausgaben gegen-
überstellen, und zwei weitere Indikatoren, die 

Energiearmut in Österreich im europäischen Vergleich

6 https://www.energypoverty.eu/
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Mit 31. Dezember 2020 sind von der GIS – 
Gebühren Info Service 131.084 Ökostrom-
befreiungen ausgestellt worden. Dies ent-

spricht nur einem leichten Anstieg von 0,8% 
gegenüber dem Vorjahr (31. Dezember 2019: 
130.091; 31. Dezember 2018: 130.933) und 

auf finanzielle Herausforderungen der Haus-
halte abzielen. Zum einen wird erfasst, inwie-
weit es sich Haushalte nicht leisten können, 
deren Wohnung angemessen zu beheizen. 
Zum anderen werden Zahlungsrückstände 
bei Versorgungsrechnungen, insbesondere 
Energie, in europaweiten Haushaltsumfragen 
(EU-Statistics on Income and Living Condi-

tions) erhoben. Abbildung 8 zeigt die Ergeb-
nisse für die Indikatoren „Nichtleistbarkeit 
der angemessen warmen Wohnung“ sowie 
„Zahlungsrückstände“ im europäischen Ver-
gleich, woraus klar hervorgeht, dass diese 
Ausprägungen in Österreich mit den zweit-
niedrigsten ausgeprägten Werten verhältnis-
mäßig selten anzutreffen sind.

Befreiungen von Ökostromförderkosten

Quelle: E-Control

ZWEI HAUPTINDIKATOREN ZU ENERGIEARMUT IM EUROPÄISCHEN VERGLEICH

Abbildung 8
Zwei Hauptindikatoren 

zu Energiearmut im 
 europäischen Vergleich
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// Schlussfolgerungen

verdeutlicht die stabile Anzahl an bestehen-
den Befreiungen der letzten Jahre. Allerdings 
liegen diese Zahlen deutlich unter der Anzahl 
von Anspruchsberechtigten (geschätzt ca. 
300.000 Personen). Gründe für die Nicht-
Inanspruchnahme können vielfältig sein 
und beinhalten sehr wahrscheinlich sowohl 
Unkenntnis der Möglichkeit zur Befreiung, 
Aufwand der Antragsstellung als auch den 
Umstand, dass anspruchsberechtigte Perso-
nen nicht unbedingt immer (direkte) Vertrags-
partner mit Energieversorgungsunternehmen 
sind.

Im Jahr 2020 sind anspruchsberechtigte 
Personen zur Gänze von der Bezahlung der 
Ökostrompauschale und des Ökostromför-

derbeitrages befreit. So sparen sich diese 
Haushalte bei einem durchschnittlichen Ver-
brauch und Inanspruchnahme der Befreiung 
ca. 90 EUR im Jahr. Mit Inkrafttreten des 
Erneuerbaren-Ausbau-Gesetzes (EAG) 2021 
sind die Anspruchsvoraussetzungen für die 
vollständige Befreiung von der nunmehr 
Erneuerbaren-Förderpauschale, des Erneu-
erbaren-Förderbeitrages sowie des Grün-
gas-Förderbeitrages geändert und vor allem 
vereinfacht worden (vgl. §72 EAG 2021). Da-
rüber hinaus ist eine Kostendeckelung von 
EUR 75 für Haushalte eingeführt worden, 
deren Nettoeinkommen den Befreiungssatz 
gemäß Fernmeldegebührenordnung nicht 
übersteigt (vgl. §72a EAG 2021). 
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KONSUMENTINNEN UND 
KONSUMENTEN AM WORT

// Vorwort // Einleitung // Kundenservice // Schlichtungsverfahren // Zahlungsschwierigkeiten // Energiearmut // Konsumenten am Wort

 

Aus regelmäßigen Umfragen der E-Control 
lässt sich ein Bild über das wahrgenomme-
ne Schutzniveau aufgrund von Aussagen von 
Konsumentinnen und Konsumenten zeich-
nen. Auch wenn keine spezifische Umfrage zu 
wahrgenommenen Chancen und Risiken auf 
den österreichischen Strom- und Gasmärkten 
für das Jahr 2020 vorliegt, zeigen zwei von 
der E-Control zu Beginn 2021 in Auftrag ge-
gebene Umfragen, dass 77% der Befragten 
Interesse an mehr Informationen über den 
Stromverbrauch im eigenen Haushalt haben. 
Mangelndes Interesse an mehr Information 
wird hingegen am häufigsten mit anderen ge-
nutzten Informationsquellen sowie einem als 
gering eingeschätzten Energiesparpotenzial 
begründet. Ein Rückgang zeigt sich hinsicht-
lich Bedenken in Richtung Datenmissbrauch 
durch Dritte. Diese Wahrnehmungen weisen 
damit einen klaren Bezug zu einem konsu-
mentenschutzrelevanten Kriterium auf.

Mit dem Ausrollen von weiteren Smart Me-
tern sind Hoffnungen und Ängste der Kon-
sumentinnen und Konsumenten verbunden. 
Rund zwei Drittel der Konsumentinnen und 

Konsumenten sind mit dem Begriff Smart 
Meter vertraut: 40% haben davon gehört und 
rund ein Viertel der Bevölkerung ist nach eige-
nen Angaben bereits mit einem intelligenten 
Zähler ausgestattet (wobei sich wiederum ein 
Drittel davon nicht sicher ist, ob es sich beim 
eigenen Zähler tatsächlich um einen Smart 
Meter handelt). Aus den Umfragen geht wei-
ters deutlich hervor, dass Smart Meter von 
18%, die mit dem Begriff etwas anfangen, als 
„sehr positiv“ und weiteren 35% als „überwie-
gend positiv“ bewertet wird. Konsumentinnen 
und Konsumenten bringen mit Smart Meter 
vor allem den Entfall des Stromablesens, 
höhere Messgenauigkeit und Eigenkontrolle 
des Verbrauchs in Verbindung. Die häufigsten 
genannten Befürchtungen beziehen sich auf 
mögliche Überwachung, fehlende Datensi-
cherheit und eine Gefährdung durch Hacker. 
Eine strikte Ablehnung wegen mangelnden 
Bedarfs an solchen Geräten, hohen Kosten 
oder Gesundheitsgefährdung drückt ein sehr 
geringer Prozentsatz der Konsumentinnen 
und Konsumenten (jeweils ca. 1%, Mehrfach-
angaben möglich) aus.
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// Schlussfolgerungen

SCHLUSSFOLGERUNGEN

Die Ergebnisse aus den diversen Tätigkeiten 
zum Konsumentenschutz der E-Control so-
wie Informationen aus externen Quellen wie 
der GIS – Gebühren Info Service, aber auch 
Eurostat weisen darauf hin, dass die existie-
renden Maßnahmen zum Schutz der Kundin-
nen und Kunden ihren Zweck insgesamt und 
österreichweit durchaus erfüllen. Sowohl bei 
Energieversorgungsunternehmen als auch 
bei der E-Control selbst werden relativ be-
trachtet wenige Beschwerden und Streitfälle 
verzeichnet. Coronabedingt kam es aufgrund 
eines wirksamen freiwilligen Verzichts zu ei-
nem deutlichen Rückgang von Abschaltun-
gen wegen Verletzung vertraglicher Pflichten, 
wobei anzumerken ist, dass die Rate der Ab-
schaltungen wegen Verletzung vertraglicher 
Pflichten auch im europaweiten Vergleich 
schon immer als gering anzusehen war.

Sowohl die Möglichkeiten der Berufung auf 
die Grundversorgung als auch ein Einbau 
eines Vorauszahlungszählers werden aller-
dings kaum in Anspruch genommen. Die öf-
fentliche Diskussion um Energiearmut, deren 
Definition und Messung, sowie Maßnahmen 
dagegen wird zwar geführt, brachte 2020 al-

lerdings auch noch keine weiteren Resultate 
in Richtung Umsetzung der rechtlichen Vorga-
ben aus Brüssel.

Obwohl aufgrund des vorhandenen Überwa-
chungsrahmens nicht mit Sicherheit von ei-
ner kausalen Wirkung dieser Schutzmecha-
nismen gesprochen werden kann, zeigt sich 
im Ergebnis ein wahrnehmbares Missver-
hältnis zwischen den Inanspruchnahmen der 
Grundversorgung und Vorauszahlungszäh-
lern einerseits und den Zahlen zu Abschaltun-
gen wegen Verletzung vertraglicher Pflichten 
andererseits. Dies stellt die volle Wirksamkeit 
dieser beiden Schutzvorschriften (Grundver-
sorgung, Prepaymentzähler) in der aktuellen 
Praxis in Frage.

Die Preisentwicklungen im Jahr 2021 stellen 
die Kundinnen und Kunden vor neue Her-
ausforderungen: Das Angebot an attraktiven 
Preisen und Rabatten ist deutlich zurückge-
gangen und viele Kundinnen und Kunden 
sehen sich mit Preisänderungen oder sogar 
Vertragskündigungen konfrontiert. Der Be-
darf an unabhängiger und niederschwelliger 
Beratung steigt dadurch erheblich an. 
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NOTIZEN 
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